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CDU-Fraktion Hagen . Rathausstraße 11 . 58095 Hagen 

 

Herrn Oberbürgermeister  
 

Erik O. Schulz 
 

- im Hause 

 
 

 
Anfrage für die Sitzung des Rates am 12. April 2018 

 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schulz, 

 
gemäß § 5 Absatz 1 der GeschO des Rates vom 08.05.2008 in der  in der Fassung des V. Nachtrages 

vom 15.12.2016 beantragen bitten wir zum Thema … 
 
Anstehende Fortschreibung Luftreinhalteplan  
 

 

… um die Beantwortung folgender Fragen: 

 

1. Inwiefern sind die Luftschadstoff-Messwerte in der Hagener Innenstadt zeitlich mit Staus 
auf den Hagen umgebenden Autobahnen in Zusammenhang zu bringen bzw. zu erklären? 

 
Die Fragesteller bitten um Darstellung von Stauprotokollen und die Darstellung von Zeiten 

mit Autobahnbaustellen, sowie einer präzisen Auflistung der Feinstaubwerte für die ent-

sprechenden Zeiträume. 
 

2. Wie oft werden die Straßen auf Hagener Stadtgebiet als Bedarfsumleitungen für die sie um-
gebenden Autobahnen genutzt? 

 
3. Welche Auswirkungen haben daraus resultierenden zusätzlichen Verkehre auf die der Stadt 

Hagen zugerechneten Luftschadstoff-Messwerte? 
 

4. Hat die Verwaltung Hinweise darauf, dass das Gebiet der Hagener Innenstadt nennenswert 
von LKW-Stauvermeidungsverkehr der Bundesautobahnen betroffen sein könnte? 

 
5. Welche Vorschriften sieht die Europäische Union für die Platzierung von Probenahmestellen 

vor? 
 

6. Wurden diese Vorschriften exakt in deutsches Recht (39. Bundes Immmisions-
Schutzverordnung (BImSchV)) übernommen? 

 
7. Wie viele  Probenahmestellen durften/dürfen nach Europäischem Recht in einer Kommune 

eingerichtet werden? 

  
8. Wie viele Probenahmestellen wurden in Hagen eingerichtet? 
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9. Welche sind davon noch in Betrieb? 
 

10. An welchen Stellen werden Messwerte extrapoliert? 

 
11. Nach welchen Standortkriterien werden in anderen Europäischen Großstädten die Probe-

nahmestellen platziert?  
 

12. Durften/dürfen die Ergebnisse mehrerer Probenahmestellen einer Kommune nach gelten-
dem europäischem Recht gemittelt werden? 

 
13. Welche Mittelungsmethoden sind nach europäischem Recht zulässig, wenn eine einzelne 

Probenahmestelle an einem sehr eng begrenzten Hotspot (Finanzamtsschlucht) (ggf. ermes-
sensfehlerhaft) platziert ist? 

 
14. Wurden die Ergebnisse der Hagener Probenahmestellen gemittelt? 

 
15. Die Anforderungen an Messstandorte sind in der 39. Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissions-
höchstmengen (BImSchV) geregelt. Danach ist eine Vielzahl von Kriterien einzuhalten. 

 
a. Wurden diese Kriterien an allen Standorten erfüllt? 

b. Wenn nein: Welche Kriterien wurden nicht eingehalten. 

c. Inwieweit verändert die Abweichung von den vorgegebenen Kriterien mutmaßlich  
die Messergebnisse? 

 
16. Trifft es zu, dass in anderen europäischen Städten genehmigte Probenahmestellen auch in 

innerstädtischen Parks eingerichtet und deren Werte mit denen anderer Probenahmestellen 
gemittelt werden? 

 
17. Trifft es zu, dass auch diese Praxis nach geltendem europäischem Recht zulässig war/ist? 

 
18. Wenn ja: Warum wurden die Gremien der Stadt Hagen nicht darüber informiert? 

 
 

Mit freundlichen Grüßen verbleiben 
  

Dr. Stephan Ramrath 
Fraktionsvorsitzender 

F.d.R.  Alexander M. Böhm 
               Geschäftsführer 
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äß A 1 e Ges hO s Rates v 08 er in de Fassung d V
tra v 15. 22 itte die 0 kti n zum Thema An tehende

ortschreibung uftrein altepla "um Bea twortu er folg der Fragen

ie Ve un n mmt na h R ra e it de Lan mt wie folgt Ste ung:

reits m de uftqua tätsrichtin von 996 sowie it er uftq itä richtl n vo 2008
t di ro äische Union (E für ihre Mitg edsta verb iche Luftqualitätsz zur

Vermeid g oder Verringerung ädl cher Auswirkungen uf die enschli e Ges nd eit
d die mwelt festgelegt. Dana h wi die Luftqualität den EU taaten nach en eitlichen

oden und Kriterien beurteilt.

der B esrep b k Deutsch nd wurde die nove ierte Rich in mit Wirkung vom 6
Au ust 20 durch Novellierung des B ndes-lmmissio schutzgesetztes B SchG) e

u h ie Enführung der 39. Ve ung zum BImSchG 39. B m ) i de ches Recht
u gesetzt.

Auf de G d age dieser bundesgesetzlichen Regelungen is die uftqualität auch im Gebiet
v ordrhein-Westfalen durchgängg durch Messung od M ellrech ung zu berwa e
Wird dabe festgestellt, dass die gesetzlich vorgegebenen lmmissionsgrenzwerte
überschritten werden, müssen diese Überschreitungen m t a le erforderlichen Daten ü r
die obersten Landes- und Bundesbehörden der EU-Komm i n mitgetei werden.

In Hagen triffl dass aktue noch auf zwe Straßenabschnitte zu, am Graf-von-Galen Ring nd
a Märkischen R ng. Beide Straße abschnitte sind gekennzeichnet durch eine beid itig

losse e Bebauungsstruktur und durch einen hen Verkehrsanteil.

We re Me ngen werden bzw. wurden seiten des Landesumweltamtes LANUV NRW)
a der Wehringhauser Straße und an der Enneper Straße durchgeführt. Aufgrund der
postiven Messwertentwicklung im Bereich der Enneper Straße wurde zwischenzeitlich de
Messstation dort abgebaut Auch an der Wehringhauser Straße werden seit der
Fertigstel ung des 1. Bauabschnitts der Bhf. Hinterfahru g die Grenzwerte deutlich
eingehalten. Das LANUV NRW hät bereits angek nd a ch diese Messstation zurü zu
b uen.

ordrhein-Westfalen ist für die Luftqualitätsüberwa hu u die urchfü rung
Messprogramms das Landesamt für Umwelt Natu hutz und Verbra c ers utz UV

W) z stä . V n dort aus werden auch die e aten über a Bun mwelt-
m n teriu (BMU) an d E - ommss on weiterge t.

A Besch u des Stadtentwck u a sschusses wurd am Märkischen Ring zusätz ich zu
de amtich n Messun en s LANUV NRW e zweite Messstelle auf der
geg überliegenden Straßenseite zu E ttlung d 0 Bela tung einger . Auch
we d stre enommen ke a i eile i t wurd ns der Verwa en

n rneh n be uftragt das über e n ntspreche red Is Messiabor v rfügt.
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Aufgrun der weiter oben dargelegten Rechtsvo riften ge die Verwaltung davon aus,
dass bu des- und europaweit nach e nh ichen Mess- und Bewertungsvorschriften
gehandelt wird zumal die Gen te diese M systematik is ang in ihren Urteilen z.B. z r

Wirksamket von Luftreinhaltplänen oder zu Zuständig eitsfragen gerügt hätten.

Bei den m CDU-Antrag unter 1-4 estellten Fra e han t es sich m Belange die aus dem
Autobahnve ehr resultieren. Nach Mitteilu g der Fachbereiche Stadtentwicklung, -planung

d Bauordnung sowie Öffentliche Sicherheit Verke r, B rgerdienste und
Persone s ndswesen sind über die zuständige Baulaststraßenträger kene
Rückmeldungen z erhalten, wann, warum un wie umgeleitet wird. Hier handelt der
Bau astträger für die Autobahnen sehr "obrigkeitsmäßig" und s eht aussch eß ch sein
Straßen tz. Umleitungsverkehre durch die Städte nteressieren da nur wenig
Eine Absprache mit den zuständ gen Stellen bei den Autobahnämtern zu erreichen, ist
höchst schwierig bis aussichts os. Insofern kön n die Fragen 1-4 zurze von der Verwaltung
ncht beantwortet werden. Gleichwo wird die Verwaltu g den Straßenbaulastträger
anschreiben um die entsprechenden Daten erhalten.

Zuständigkeitsha ber hat die Verwaltung die Fragen zu den Messvorschriften a das
Landesumwelt NRW weitergleitet mit der Bitte auch von dort Stel ung zu nehme . Das
LANUV NRW beantwortet die Fragen (5 - 17) wie folgt

Frage 1: Inwiefern sind die Luftschadstoff-Messwerte n der Hagener Innenstadt zeitlich
mit Staus auf den Hagen umgebenden Autobahnen in Zusammenhang zu bringen
bzw zu erklären?

Die Fragesteller bitten um Darstel ung von Stauprotokollen und die Darstel ung von
Zeiten mit Autobahnbauste en sowie einer präzisen Auflstung der Feinstaubwerte
für die entsprechenden Zeiträume.

Antwort: siehe oben!

Frage 2: Wie oft werden de Straßen auf Hagener Stadtgebiet als Bedarfsumleitungen für die
sie umgebenden Autobahnen genutzt?

Antwort: sehe oben!

Frage 3 Welche Auswirkungen haben daraus resultierenden zusätz ic en Verkehre auf die
der Stadt Hagen zugerechneten Luftschadstoff-Messwerte?

Antwort. siehe oben!
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rage 4: at d e Verwaltung H weise dara d ss das Gebiet der Hagener Innenstadt
n nnenswert von LKW-Sta vermeidun verke r der Bundesautobahnen betroffen
sein könnte?

A twort sehe oben'

Frage 5. Welche Vorschriften sie die Europäische Union für die Platzierung von
Probenahmestellen vor?

A twort: n de Richtlnie 2008/5OIEU stehen die Platzerungsanforderungeri in Anlage 3.
Ergänzungen formu iert eine Kommissionsrichtl ne aus dem Jahr 2015.

Frage 6: Wurde diese Vorschriften exakt in deutsches Recht (39. Bundes Immm 5 ns
Schutzverordnung BImSchV)) übernommen?

Antwort: Die Vorschriften wurden alle 1.1 in die 39 B mSchV übernommen, auch d e
Komm ss onsrichtl nie per Änderungsverordnung Die derzeit aktuelle 39. datiert
aus 2016, die alte Fassung von 2010 wurde nove iert.

Frage 7. Wie viele Probenahmestellen durften/dürfen nach Europäischem Recht in einer
Kommune eingerichtet werden?

Antwort Nach der 39. BlmSchV werden die Bundesländer flächendeckend in Ballungsräume
und Gebiete eingeteilt. Aus der bestehenden Be astung und der Anzahl der
Einwohner defin ert die VO die Mindestanzah von Messungen.

Frage 8.: Wie viele Probenahmeste len wurden in Hagen eingerichtet?

Antwort: In Hagen wurden vom LANUV NRW 4 Messstellen eingerichtet (Enneper Straße,
Wehringhauser Straße, Graf-von-Galen-Ring Märkischer Ring). Eine weitere
Messstelle wurde auf Beschluss des STEA s am Märkischen Ring von Seiten der
Verwaltung beauftragt

Frage 9. Welche Stellen sind davon noch n Betrieb?

A twort. Wehringhauser Straße, Graf-von-Galen-Ring und Märkischer Ring

Frage 10. An welchen Stellen werden Messwerte extrapo ert?

Antwort: Messwerte werden nicht extrapoliert. Die aufgenommenen Daten müssen den
Datenqualitätszielen der An age 1 der VO entsprechen
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rage 11. Nach welchen Standortkriterien werden in a eren Europäischen Großstädten de
rabe ahmestellen p atziert?

A twort ach europaweit ein eitl chen Kriterie übera g ich.

rage 12 D rften/dürfen die Ergebnisse mehrerer Probe ahmestel en einer Kommune nach
geltende europäischem Recht gemittelt werden?

Antwort: Am ch werden die Daten messstellenscharf ausgewertet und beurteilt Falls aus
irgendwe chen Gründen gemittelt wird, muss dies exakt beschrieben se n

Frage 3 Welche Mitte ungsmethode sind nach europäischem Recht zulässig, wenn ene
einze ne Probenahmestel e an einem sehr e egrenzten Hotspot
(F nanzamtsschlucht) (ggf. ermessensfeh erhaft platziert ist?

Antwort: Es sind ke ne Mittelungsmethoden zulässig, wenn die Messung an einem
korrekten Ort durchgeführt wird (s.o.)

Frage 14: Wurden die Ergebnisse der Hagener Probenahmestellen gemittelt?

Antwort: Nicht vom LANUV

Frage 15. Die Anforderungen an Messstandorte sind in der 39 Verordnung zur Durchführung
des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes Verordnung über Luftqualitätsstandards
und Em ss onshöchstmengen (BlmSchV) geregelt. Danach ist eine V elzah von
Kriterien enzuhalten.

Wurden diese Kriterien an allen Standorten erfüllt?
Wenn nein: Welche Kriterien wurden n cht eingehalten
Inwieweit verändert die Abweichung von den vorgegebenen Kriterien
mutmaßlich die Messergebnisse?

Antwort: a:ja
b. entfällt
c mit zunehmendem Abstand von den Emissionsque len verringert sich die

Immission durch Verdünnung der Luftschadstoffe.

Frage 16: Trifft zu dass in anderen europäischen Städten ge ehmigte Probenahmeste len
a in erstädtischen Parks enge chtet und deren Werte mit denen anderer
Probenahmeste len gemittelt werden?

Antwort: Nebe den Verkehrsmessstellen gi t es noch Messstellen z.B m urbanen
H nterg nd, die für d Exposition de Stadtbevölkeru g repräsentativ sein so len

Datum:
0705.2018
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Diese Messorte stehe a i DE und NRW oft in Parkanlagen Manc ma kann
es snnvo se n, Hnte rundbelastungen in einem räumlichen Gebiet zu mitteln,
dann aber mmer m ena en Ang ben (BeispielS Regionale Hntergrund des
Rhein-Ruhr-Gebietes).

Frage 17. Trifft es zu, dass auc dese Praxis n ch geltendem europäischem Recht zulässig
war/ist?

Antwort: Für die Ausrufung eines Luftre nhaltep ans gilt de messstellenscharfe Beurte ung

Fragel8: Wenn ja. Warum wurden die Gremien der Stadt Hagen nicht darüber nformiert?

Antwort Die Frage der korrekten Aufstel ung von Messstationen war bereits des Öfteren
Gegenstand von Nachfragen aus dem politischen Raum und sie wurden stets wie
auch hier wieder du ch das dafür z ständige Landesumweltamt beantwortet. Das
Problem der ho en mmssionsbelastung an bestimmten Verkehrsbrennpunkten
liegt nicht an den Messstationen sondern an der zu ohen Verkehrsbelastung durch
den motorisierten Individualverkehr. Zielführende Lösungsansätze sind somit auch
hier bei der Verursachung zu suchen und nicht bei der Messtechnik Damit wird man
in keinster Art und Weise den an diesen Straßenabschnitten wohnenden und um
ihre Gesundheit fürchtenden Menschen gerecht. Die EU-Grenzwerte snd im
Übrigen bereits po tisch abgewogene Beurtei ungsgrundlagen und sie liegen übe
den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgeschlagenen strengeren
Wert n.
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